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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die ARGE der Patientenanwälte gibt zur KAKuG-Novelle 2018, folgende Stellungnahme 

ab; gleichzeitig wurde diese Stellungnahme elektronisch an das Präsidium des 

Nationalrates übermittelt: 

 

Die organisationsrechtlichen Änderungen (insbesonders Z1 und Z2.) werden ausdrücklich 

begrüßt, da dies zu einer notwendigen Flexibilisierung und besseren Anpassung an die 

regionalen Versorgungsbedürfnisse im Bereich der Krankenanstaltenplanung und der 

Versorgung führen wird. Gleichzeitig wird aber das bisher für die PatientInnen gut 

überschaubare und verständliche System neu geordnet und komplexer. Es wird daher 

angeregt eine intensive Information der Bevölkerung durchzuführen, damit nicht 

Fehlleitungen und Fehlsteuerungen resultieren. 

Besonders begrüßt werden die neuen Regelungen über die laufenden Aufzeichnungen 

von nosokomialen Infektionen und besonders die bundesweite Erfassung. Es ist höchst an 
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der Zeit, dass der Beschluss der Bundeszielsteuerungskommission aus dem Jahr 2016 in 

den rechtlichen Rahmenbedingungen umgesetzt wird. 

Die Patientenanwälte sollten in geeigneter Form in diese Informationen eingebunden 

werden. 

 
Die Bestimmungen über die Einbeziehung von externen Personen von 

Opferschutzgruppen sollten so ergänzt werden, dass ein Vertreter aus dem Bereich der 

Patientenanwaltschaft auf jeden Fall einzubeziehen ist. In diesem Zusammenhang 

ersuche wir auch um eine einheitliche Terminologie der Bezeichnung der 

Patientenanwaltschaften gemäß KAGuG. 

Die einzelnen Stellungnahmen der Patientenanwaltschaften Kärnten, Tirol und Vorarlberg 

sind angeschlossen. 

 
Ergeht an: 
1. Nationalrat, Konsumentenschutz 
                                     ------------------------------------------------ 
2. Herr Dr. Gerald Bachinger 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Gerald B a c h i n g e r 
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